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Frauenförderplan der Stadtverwaltung Marburg 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,  
 
den beigefügten Frauenförderplan der Stadtverwaltung für die Jahre 2009 bis 2014 zu 
beschließen. 
 

 
Begründung: 
 
 
Gemäß § 6 Absatz 3 des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) ist der Frauen-
förderplan der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung 
vorzulegen. Die Aufstellung des Frauenförderplans erfolgt für die Dauer von 6 Jahren. 
 
Den unter Beteiligung der Frauenbeauftragten erarbeiteten Entwurf des Frauenförderplans 
stellte die Dienststelle am 05. November 2008 der Gleichstellungskommission vor. Danach 
wurde der Personalrat der Stadtverwaltung Marburg gem. § 77 Abs. 3 des Hessischen Per-
sonalvertretungsgesetzes (HPVG) gebeten, dem Entwurf zuzustimmen. Die Zustimmung 
erfolgte in der Sitzung am 16. Dezember 2008. 
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